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1. Reform der Grundsteuer zum 1.1.2025 
 
Zum 1.1.2025 tritt die neue Grundsteuer in Kraft. Auf der Grundlage des reformierten Grundsteuer- und 
Bewertungsrechts sind für alle rund 36 Mio. wirtschaftlichen Einheiten des Grundbesitzes neue Bemes-
sungsgrundlagen für Zwecke der Grundsteuer ab dem Kalenderjahr 2025 zu ermitteln. Damit verliert 
der Einheitswert aus den Jahren 1935 bzw. 1964 als Berechnungsgrundlage seine Gültigkeit.  
 
Die Mehrzahl der Bundesländer folgt bei der Reform dem Bundesmodell. Im Bereich der sog. Grund-
steuer A (land- und forstwirtschaftliches Vermögen/Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) setzen die 
meisten Länder das Bundesmodell um. Im Bereich der sog. Grundsteuer B (Grundvermögen / Grund-
stücke) weichen die Länder Saarland und Sachsen lediglich bei der Höhe der Steuermesszahlen vom 
Bundesmodell ab. Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen wen-
den ein eigenes Grundsteuermodell an. 
 
Für Wohngrundstücke sind hierzu im Wesentlichen nur folgende wenige Angaben erforderlich: Lage 
des Grundstücks, Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Gebäudeart, Wohnfläche und Baujahr des Ge-
bäudes. Diese Angaben übermitteln Grundstückseigentümer in einer Feststellungserklärung ihrem Fi-
nanzamt (FA). 
 
Anhand der Angaben in der Grundsteuererklärung berechnet das FA den Grundsteuerwert und stellt 
einen Grundsteuerwertbescheid aus. Außerdem berechnet es anhand einer gesetzlich festgeschriebenen 
Steuermesszahl den Grundsteuermessbetrag und stellt einen Grundsteuermessbescheid aus.  
 
Anhand der übermittelten Daten ermittelt dann abschließend die Stadt beziehungsweise Gemeinde die 
zu zahlende Grundsteuer. Dazu multipliziert sie den Grundsteuermessbetrag mit dem Hebesatz, der von 
der Stadt beziehungsweise Gemeinde festgelegt wird. Daraus ergibt sich die zu zahlende Grundsteuer, 
die als Grundsteuerbescheid i. d. R. an den Eigentümer gesendet wird. 
 
Bitte beachten Sie! Entscheidend für alle Angaben, die Grundstückseigentümer dem Finanzamt über-
mitteln, ist dabei der Stand zum Stichtag 1.1.2022. Grundstückseigentümer mussten allerdings nicht 
bereits zum 1.1.2022 aktiv werden. Die Aufforderung zur Abgabe der Feststellungserklärung wird vo-
raussichtlich Ende März 2022 durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. Die elektronisch abzuge-
benden Feststellungserklärungen können ab 1.7.2022 eingereicht werden. Die Abgabefrist läuft 
nach derzeitigem Stand bis zum 31.10.2022.  
 
Anmerkung: Wer die Feststellungserklärung nicht selbst erstellen und elektronisch übermitteln will, 
kann dies auch über seinen Steuerberater vornehmen lassen. 
 
 
2. TERMINSACHE: Antrag auf Grundsteuererlass bis 31.3.2022 stellen 
 
Vermieter können bis zum 31.3.2022 (Ausschlussfrist) einen Antrag auf Grundsteuererlass bei der zu-
ständigen Gemeinde für 2021 stellen, wenn sie einen starken Rückgang ihrer Mieteinnahmen im Vor-
jahr zu verzeichnen hatten. Voraussetzung ist eine wesentliche Ertragsminderung, die der Steuerpflich-
tige nicht zu vertreten hat. Ursachen können z. B. Brand- oder Hochwasserschäden, Zahlungsunfähig-
keit des Mieters oder Schäden durch Mietnomadentum sein. Insbesondere durch die Corona-bedingten 
Zahlungsausfälle können sich Einnahmeausfälle ergeben, die einen Grundsteuererlass rechtfertigen 
können. 
 
Keine Aussicht auf Erlass besteht, wenn der Vermieter die Ertragsminderung zu vertreten hat, z. B., 
weil er dem Mieter im Erlasszeitraum gekündigt hat oder wenn notwendige Renovierungsarbeiten nicht 
(rechtzeitig) durchgeführt wurden. 
 
Maßstab für die Ermittlung der Ertragsminderung ist die geschätzte übliche Jahresrohmiete. Bei einem 
Ausfall von mehr als 50 % der Mieteinnahmen wird die Grundsteuer nach den derzeitigen Bestimmun-



gen in Höhe von 25 % erlassen. Entfällt der Mietertrag vollständig, wird die Grundsteuer in Höhe von 
50 % erlassen. 
 
 
3. Steuer-ID ab 2022 auch im Minijob melden 
 
Auch der Verdienst aus einem Minijob ist steuerpflichtig. Der Arbeitgeber kann selbst entscheiden, ob 
der Verdienst pauschal oder nach individuellen Merkmalen (Lohnsteuerklassen) des Minijobbers ver-
steuert werden soll. 
 
Arbeitgeber müssen seit dem 1.1.2022 die Steuer-IDs ihrer gewerblichen Minijobber im elektronischen 
Meldeverfahren an die Minijob-Zentrale übermitteln. Dies gilt unabhängig davon, ob Arbeitgeber die 
Steuer pauschal an die Minijob-Zentrale zahlen oder die individuelle Besteuerung nach der Lohnsteuer-
klasse über das Finanzamt vornehmen. Zudem müssen sie in der Datenübermittlung die Art der Ver-
steuerung angeben. 
 
Die Steuer-ID ist eine persönliche Identifikationsnummer, die nur einmal vergeben wird und dauerhaft 
gültig bleibt. Sie ändert sich z. B. auch nicht nach einer Namensänderung, einer Änderung des Perso-
nenstandes oder nach einem Umzug. Finanzbehörden sollen durch die Nummer in die Lage versetzt 
werden, zulässige Überprüfungen vorzunehmen und vorhandene Informationen zuzuordnen. 
 
 
4. Steuerfreie (Corona-)Sonderzahlungen an Arbeitnehmer bis 31.3.2022 verlängert 
 
Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung von Ka-
pitalertragsteuer wurde die Frist für die Steuerbefreiung von Corona-Sonderzahlungen bis zum 
31.3.2022 verlängert.  
 
Arbeitgeber haben dadurch die Möglichkeit, ihren Beschäftigten Beihilfen und Unterstützungen bis zu 
einem Betrag von 1.500 € steuer- und sozialversicherungsfrei auszuzahlen oder als Sachleistungen 
zu gewähren. Voraussetzung dafür ist jedoch u. a., dass die Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet und die steuerfreien Leistungen im Lohnkonto aufge-
zeichnet werden. 
 
Bitte beachten Sie! Die Fristverlängerung erweitert nur den Zeitraum, in dem der Betrag gewährt wer-
den kann. Sie führt nicht dazu, dass die 1.500 € mehrfach steuerfrei ausgezahlt werden könnten. 1.500 € 
ist die Höchstsumme für den ganzen Zeitraum, nicht für das Kalenderjahr. Wurden also in 2020 oder 
2021 z. B. 500 € ausbezahlt, können bis 31.3.2022 noch weitere 1.000 € geleistet werden. Die Auszah-
lung kann auch pro Dienstverhältnis erfolgen. Arbeitet z. B. ein Beschäftigter im Hauptberuf und als 
Mini-Jobber bei 2 Arbeitgebern, könnte er die Sonderzahlung von jedem Arbeitgeber erhalten.   
 
 
5. Rückzahlung von Corona-Soforthilfen 
 
Die Corona-Soforthilfe wurde unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie aufgelegt, damit Unternehmen 
Liquiditätsengpässe decken können. Sie wurde zu einem Zeitpunkt beantragt und bewilligt, zu dem die 
Einnahmen nur geschätzt werden konnten. Eine eventuelle Überkompensation ist daher zurückzuzahlen. 
Das macht es erforderlich, dass die Steuerpflichtigen die Berechnung anhand der tatsächlichen Einnah-
men und Ausgaben vornehmen.  
 
Bilanzsteuerrechtliche Behandlung der Rückzahlungsverpflichtung: Es wird nicht beanstandet, 
wenn die Rückzahlungsverpflichtung in der Bilanz des in 2020 endenden Wirtschaftsjahres bzw. zum 
31.12.2020 passiviert wird. 
 
Zeitpunkt der Berücksichtigung zurückzuzahlender Corona-Soforthilfen bei Gewinnermittlung 
durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung: Für den Ansatz von Betriebseinnahmen und Betriebsaus-



gaben im Rahmen der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung gilt das Zufluss-
/Abflussprinzip. Dieser Grundsatz gilt auch für Zahlungen/Rückzahlungen von Corona-Soforthilfen. 
 
So ist ein Vorziehen der Rückzahlung in das Kalenderjahr 2020 nicht möglich, wenn die Rückzahlung 
in 2021 oder in 2022 geleistet wurde oder wird. Sie ist nur in dem Kalenderjahr als Betriebsausgabe 
abzugsfähig, in dem sie geleistet worden ist. 
 
 
6. Abschreibung eines Firmenwagens bei Betriebsaufgabe 
 
Investitionsabzugsbeträge (IAB) dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen gebildet werden. Erfüllt 
der Unternehmer diese im Nachhinein doch nicht, ist der IAB wieder rückgängig zu machen.  
 
Das Gesetz schreibt vor, dass das Wirtschaftsgut neben dem Jahr der Anschaffung/Herstellung auch im 
ganzen darauffolgenden Wirtschaftsjahr (fast) ausschließlich betrieblich genutzt werden muss. Sollte es 
sich bei dem Folgejahr jedoch durch die Betriebsaufgabe um ein Rumpfwirtschaftsjahr handeln, kann 
die Voraussetzung anscheinend nicht erfüllt werden. Zu dieser Problematik hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) mit Urteil vom 28.7.2021 eine Entscheidung getroffen. 
 
Der Fall landete vor dem BFH, weil eine Unternehmerin einen Pkw für ihr Einzelunternehmen kaufte, 
einen IAB sowie die Sonderabschreibung geltend machte, im darauffolgenden Jahr den Betrieb jedoch 
aufgab. Das Finanzamt änderte daraufhin die entsprechenden Einkommensteuerbescheide der betroffe-
nen Jahre. Es erkannte den IAB und die Sonderabschreibung steuerlich nicht an, weil das Wirtschaftsgut 
nicht über das gesamte Folgejahr mindestens fast ausschließlich betrieblich genutzt wurde und damit die 
gesetzlichen Voraussetzungen nach seiner Auffassung nicht erfülle. 
 
Der BFH entschied anschließend jedoch zum Vorteil der Steuerpflichtigen. Durch die Betriebsaufgabe 
wird das Ende des Wirtschaftsjahres nur vorgezogen, sodass die Unternehmerin das Wirtschaftsgut qua-
si das gesamte Wirtschaftsjahr über genutzt hat. Allerdings muss trotzdem eine tatsächlich überwiegen-
de betriebliche Nutzung vorliegen. Die Sonderabschreibung und der IAB sind dann auch im Fall einer 
Betriebsaufgabe nicht rückgängig zu machen. 
 
 
7. Aufbewahrung von Rechnungen bei elektronischen Registrierkassen 
 
Nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes (UStG) muss der Unternehmer ein Doppel der Rech-
nung, die er selbst oder ein Dritter in seinem Namen und für seine Rechnung ausgestellt hat, sowie alle 
Rechnungen, die er erhalten oder die ein Leistungsempfänger oder in dessen Namen und für dessen 
Rechnung ein Dritter ausgestellt hat, 10 Jahre aufbewahren. Die Rechnungen müssen für den gesamten 
Zeitraum die Anforderungen der Vorschriften des UStG erfüllen. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit 
dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt worden ist. 
 
Nunmehr äußert sich das Bundesfinanzministerium zur Aufbewahrung von Rechnungen, die Unterneh-
mer mithilfe elektronischer oder computergestützter Kassensysteme oder Registrierkassen erteilen. Da-
nach ist es hinsichtlich der erteilten Rechnungen ausreichend, wenn ein Doppel der Ausgangsrech-
nung (Kassenbeleg) aus den unveränderbaren digitalen Aufzeichnungen reproduziert werden 
kann, die auch die übrigen Anforderungen der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
(GoBD) erfüllen, insbesondere die Vollständigkeit, Richtigkeit und Zeitgerechtigkeit der Erfassung. 
 
 
8. Leistungsbeschreibung in Rechnungen 
 
Die Anforderungen an ausgestellte Rechnungen führen in der Praxis häufig zu unterschiedlichen Auf-
fassungen zwischen Finanzverwaltung und Unternehmer. Regelmäßig ändern und präzisieren aber auch 
Gerichte die notwendigen Anforderungen. Dies ist durch den Bundesfinanzhof (BFH) bezüglich einer 



ausreichenden Leistungsbeschreibung vorgenommen worden. Im Hinblick auf jenes Urteil wurde nun 
ein BMF-Schreiben veröffentlicht, welches die vorgenommene Änderung beschreibt. 
 
Gegenstand des Urteils war damals die sog. „handelsübliche Bezeichnung“. Diese soll den Anspruch 
auf den Vorsteuerabzug grundsätzlich nicht weiter verschärfen. Vielmehr ist ausschlaggebend, ob es 
sich um Waren aus dem niedrigen, mittleren oder oberen Preissegment handelt, denn in diesen Berei-
chen kann sich die Handelsüblichkeit deutlich unterscheiden. Diese Unterscheidung ist für jeden Einzel-
fall gesondert zu treffen. 
 
Die Bezeichnung der Leistung muss den Abgleich zwischen Bestellung und gelieferter Ware ermögli-
chen und zwar eindeutig und ohne Möglichkeit einer fälschlicherweise mehrfachen Abrechnung. Wenn 
eine Bezeichnung von Gegenständen den gesetzlichen Vorgaben von Kaufleuten entspricht und diese 
Bezeichnung in den Geschäftskreisen allgemein verwendet wird, ist sie handelsüblich. In Einzelfällen 
muss eventuell nachgewiesen werden, ob eine handelsübliche Bezeichnung vorliegt. 
 
 
9. Neue Regeln beim Sachbezug seit dem 1.1.2022 
 
Unter einem sog. „Sachbezug“ versteht man Einnahmen aus einem Arbeitsverhältnis, welche nicht in 
Geld bestehen. Diese geldwerten Vorteile können sich in einer Natural-, Sach- oder zusätzlichen Leis-
tung darstellen. Sachbezug oder Sachlohn ist bis zu einer Grenze von 50 € (bis 31.12.2021 bis 44 €) 
im Monat steuer- und sozialversicherungsfrei. Dadurch ergeben sich finanzielle Vorteile gegenüber 
der Auszahlung von (steuer- und sozialversicherungspflichtigem) Barlohn. 
 
Durch die neue Definition „zu den Einnahmen in Geld gehören“ wurde nunmehr gesetzlich festge-
schrieben, dass zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate 
(Geldersatzmittel) und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, keine Sachbezüge, sondern 
Geldleistungen sind. 
 
Bestimmte zweckgebundene Gutscheine (einschließlich entsprechender Gutscheinkarten, digitaler Gut-
scheine, Gutscheincodes oder Gutscheinapplikationen/-Apps) oder entsprechende Geldkarten (ein-
schließlich Wertguthabenkarten in Form von Prepaid-Karten) werden hingegen als Sachbezug gesetz-
lich definiert. Voraussetzung ist, dass die Gutscheine oder Geldkarten ausschließlich zum Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen bei dem Arbeitgeber oder bei einem Dritten berechtigen und zudem ab 
dem 1.1.2022 die Kriterien des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) erfüllen. Weitere Voraus-
setzung ist, dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. 
 
 
10. Gewinnerzielungsabsicht bei kleinen Photovoltaikanlagen bzw.  

Blockheizkraftwerken 
 
Mit Schreiben vom 29.10.2021 präzisierte das Bundesministerium für Finanzen (BMF) die steuerliche 
Vereinfachungsregelung beim Betrieb kleiner Photovoltaikanlagen (mit einer installierten Leistung von 
bis zu 10 kW/kWp) und vergleichbarer Blockheizkraftwerke (mit einer installierten Leistung von bis zu 
2,5 kW/kWp).  
 
Danach unterstellt das Finanzamt ohne weitere Prüfung, dass ein einkommensteuerlich unbeachtli-
cher Liebhabereibetrieb vorliegt, wenn der Betreiber schriftlich erklärt, dass er die Vereinfa-
chungsregelung in Anspruch nehmen möchte. Die Erklärung wirkt auch für die Folgejahre. Wird die 
Vereinfachungsregelung genutzt, entfällt die ggf. erforderliche, aufwendige Prognoserechnung und es 
muss – auch bei bereits bestehenden Anlagen – keine Gewinnermittlung mehr erstellt werden.  
 
Wenn die nötigen Voraussetzungen erfüllt sind, ist die Inanspruchnahme der Vereinfachungsregelung 
bereits seit einiger Zeit möglich. Die Rahmenbedingungen wurden in einem Schreiben des BMF vom 
2.6.2021 aufgeführt. Offenbar gab es seitdem in der Praxis zahlreiche Zweifelsfragen.  
 



Daher führt das BMF nun genauer aus, dass die Antragsmöglichkeit nicht nur für natürliche Per-
sonen, sondern auch für Mitunternehmerschaften besteht. Der Antrag ist dann durch den Vertre-
ter/den Empfangsbevollmächtigen oder alle Mitunternehmer gemeinsam zu stellen.  
 
Alle Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke (BHKW), die von einer antragstellenden Person 
betrieben werden, bilden einen einzigen Betrieb. Ein Antrag auf die Anwendung der Vereinfachungs-
regelung kann gestellt werden, wenn die installierte Gesamtleistung aller Anlagen nicht mehr als 10 
kW/kWp beträgt. Analog dazu dürfen mehrere BHKW in der Summe eine installierte elektrische Ge-
samtleistung von bis zu 2,5 kW nicht überschreiten. Dies gilt unabhängig davon, ob die Anlagen auf 
demselben oder auf unterschiedlichen Grundstücken stehen.  
 
So ist es auch nicht relevant, ob die Anlagen technisch voneinander getrennt oder verbunden sind. Auch 
solche Anlagen sind einzubeziehen, die die übrigen Voraussetzungen der Vereinfachungsregelung nicht 
erfüllen (z. B. Anlagen, deren Strom einem Mieter des Antragstellers zur Verfügung gestellt wird). Für 
Anlagen, deren Werkleistungseinspeisung auf 70 % begrenzt ist, bleibt die installierte Leistung maßge-
bend. Übersteigt diese die festgelegten Leistungsgrenzen, ist die Vereinfachungsregel nicht anwendbar.  
 
 
11. Verlängerung der Innovationsprämie für E-Autos bis Ende 2022 
 
Um die E-Mobilität weiterhin zu fördern, wurde die aktuelle Innovationsprämie für Elektrofahrzeuge 
zunächst um ein Jahr verlängert. Käufer von rein elektrisch betriebenen Elektrofahrzeugen erhalten im 
Jahr 2022 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) weiterhin bis zu 9.000 € Förde-
rung. Plug-In-Hybride werden mit maximal 6.750 € gefördert.  
 
Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine, auf die 
ein Neufahrzeug zugelassen wird und die sich verpflichten, das Fahrzeug sechs Monate zu halten. Zu-
wendungsempfänger ist der Antragsteller. 
 
Der Bundesanteil der Prämie für rein elektrisch betriebene Pkw mit einem beim BAFA unter 40.000 € 
gelisteten Preis beträgt weiterhin 6.000 € (zusätzlicher Herstelleranteil 3.000 €). Für sog. Plug-In-
Hybride beträgt der Bundesanteil 4.500 € (zusätzlicher Herstelleranteil 2.250 €).   
 
Reine E-Autos mit einem bei der BAFA gelisteten Preis über 40.000 € werden mit 5.000 € (zusätzlicher 
Herstelleranteil 2.500 €) bzw. für Plug-In-Hybride mit 3.750 € (zusätzlicher Herstelleranteil 1.875 €) 
bezuschusst. Die Fördergrenze liegt bei mehr als 65.000 €. 
 
2023 soll die Förderung deutlich stärker auf Klimaschutz ausgerichtet und über den elektrischen Fahran-
teil und eine elektrische Mindestreichweite definiert werden. 
 
Hinweis: Eine Auflistung der geförderten Fahrzeuge finden Sie unter www.bafa.de – Elektromobilität.  
 
 
12. Leistungsaustausch bei Ausfallhonorar 
 
Um von einem steuerbaren Umsatz im umsatzsteuerlichen Sinne ausgehen zu können, muss zwingend 
ein Leistungsaustausch vorliegen. Das ist der Fall, wenn ein direkter Zusammenhang zwischen Leistung 
und entsprechendem Entgelt vorliegt, wie bei einem Vertrag in dem Entgelt und Leistungs- bzw. Liefer-
umfang klar geregelt sind. Wie es sich dabei mit einem Ausfallhonorar verhält, musste dagegen der 
Bundesfinanzhof (BFH) entscheiden. 
 
Ein selbstständiger Architekt schloss mit seinem Auftraggeber einen Vertrag über mehrere Posten. Eini-
ge davon waren bereits ausgeführt, als der Auftraggeber den Vertrag kündigte. Der Architekt erhielt ein 
Honorar für die ausgeführten Leistungen und dazu ein Ausfallhonorar. Das reguläre Honorar erklärte er 
als steuerpflichtigen, das Ausfallhonorar dagegen als nicht steuerbaren Umsatz.  
 



Aufgrund einer Außenprüfung widersprach das Finanzamt dieser Behandlung. Bei dem Ausfallhonorar 
handele es sich um eine Gegenleistung für den Verzicht auf die Erfüllung des Vertrags, die deshalb 
einem Leistungsaustausch entspricht und damit als steuerpflichtig zu beurteilen ist. 
 
Der BFH hat das Urteil des Finanzgerichts aufgehoben und die Sache zur weiteren Bearbeitung wieder 
zurückgewiesen. Darüber, ob eine Zahlung als Entgelt für eine Leistung angesehen werden kann, muss 
durch eine individuelle Entscheidung über die richtige Zuordnung getroffen werden. Maßgebend dabei 
ist auch, was die beteiligten Parteien tatsächlich vereinbaren wollten, sofern es aus dem Vertrag nicht 
eindeutig erkennbar ist, wie in dem vorliegenden Fall.  
 
 
13. Überhöhte Verzinsung eines Gesellschaftsdarlehens als vGA 
 
Sog. verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) zeichnen sich dadurch aus, dass die Gesellschaft einem 
Gesellschafter einen geldwerten Vorteil zukommen lässt. Dieser Vorteil besteht in Abweichungen vom 
üblichen Marktwert, die durch das Gesellschaftsverhältnis begründet sind. Inwieweit eine hohe Verzin-
sung eines Gesellschafterdarlehens als vGA gilt, hatte der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil v. 
18.5.2021 zu entscheiden. 
 
Im entschiedenen Fall nahm eine inländische GmbH bei ihrer Alleingesellschafterin ein unbesichertes 
Gesellschafterdarlehen im Jahr 2012 auf, das mit 8 % p. a. verzinst wurde. Die Alleingesellschafterin 
nahm bei ihren Gesellschaftern zu identischen Konditionen (8 % und unbesichert) in gleicher Höhe ein 
Darlehen auf. Daneben erhielt sie ein Bankdarlehen, welches mit ca. 5 % verzinst wurde, aber vollum-
fänglich besichert war. Das Finanzamt beurteilte die Differenz in Höhe von 3 % als vGA. 
 
Der BFH urteilte, dass der angestellte Fremdvergleich zur Feststellung einer vGA nicht ausreicht. 
Dadurch, dass das Gesellschafterdarlehen nachrangig und unbesichert ist, kann es nicht mit einem vor-
rangigen, besicherten Darlehen verglichen werden. Ein fremder Dritter würde diese ebenso unterschied-
lich behandeln. Er würde nicht nur die aktuelle Vermögenssituation seines Schuldners bedenken, son-
dern auch dessen zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. In dieser Hinsicht liegt es nahe, dass er durch 
die fehlenden Sicherheiten und die Nachrangigkeit des Darlehens einen höheren Zinssatz für seine 
Überlassung fordern könnte, als ein abgesicherter Darlehensgeber. 
 
 
14. TERMINSACHE: Künstlersozialabgabe bis 31.3.2022 anmelden 
 
Nimmt ein Unternehmen künstlerische Leistungen in Anspruch, sind diese i. d. R. der sog. Künstlerso-
zialabgabe zu unterwerfen. Um der Belastung der abgabepflichtigen Unternehmen auch in der schwieri-
gen wirtschaftlichen Lage gerade für die Kultur- und Kreativbranche durch die Corona-Pandemie Rech-
nung zu tragen, bleibt der Abgabesatz auch 2022 bei 4,2 % stabil. 
 
Abgabepflichtige Unternehmen müssen selbst die Künstlersozialkasse (KSK) informieren und die hier-
für gezahlten Entgelte eines Jahres – spätestens bis zum 31.3. des Folgejahres – anhand einer Jahres-
meldung übermitteln. Darauf erfolgt die Abrechnung der KSK des Vorjahres. 
 
Bitte beachten Sie! Unternehmer, die ihren Meldepflichten nicht rechtzeitig nachkommen, werden von 
der KSK eingeschätzt, die nur durch die Abgabe der Entgeltmeldungen berichtigt werden kann. Die 
Verletzung der Melde- und Aufzeichnungspflichten ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld 
geahndet werden kann. 
 
 
15. Neue Regelungen in der Heizkostenverordnung 
 
Am 5.11.2021 hat der Bundesrat einer Regierungsverordnung zugestimmt, die neue Regeln zur Heiz-
kostenabrechnung vorsieht. Er knüpfte seine Zustimmung allerdings an die Bedingungen, dass die Ver-
ordnung bereits nach 3 Jahren sach- und fachgerecht beurteilt wird. Ziel ist es, möglichst frühzeitig er-



kennen zu können, ob zusätzliche Kosten für Mieter entstehen und diese ohne Ausgleich belastet wer-
den. 
 
Seit Anfang Dezember 2021 müssen neu installierte Zähler aus der Ferne ablesbar sein und bis Ende 
2026 bestehende Zähler entsprechend nachgerüstet oder ersetzt werden. Ferner muss die Heizkostenab-
rechnung einen Vergleich zum vorherigen Verbrauch und zum Durchschnittsverbrauch enthalten. 
 
Es dürfen nur noch solche fernauslesbaren Ausstattungen zur Verbrauchserfassung installiert werden, 
die einschließlich ihrer Schnittstellen mit den Ausstattungen gleicher Art anderer Hersteller interopera-
bel sind und dabei den Stand der Technik einhalten. Die Interoperabilität ist in der Weise zu gewährleis-
ten, dass im Fall der Übernahme der Ablesung durch eine andere Person diese die Ausstattungen zur 
Verbrauchserfassung selbst fernablesen kann. Das Schlüsselmaterial der fernablesbaren Ausstattungen 
zur Verbrauchserfassung ist dem Gebäudeeigentümer kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 
 
Sofern fernablesbare Zähler oder Heizkostenverteiler installiert sind, sollen Mieter regelmäßig Abrech-
nungs- und Verbrauchsinformationen erhalten. Sie sollen so zu einem bewussten und sparsamen Um-
gang mit Wärmeenergie angeregt werden, damit sie ihr Heizverhalten anpassen und damit Energiekos-
ten sowie CO2-Emissionen reduzieren. 
 
Wenn die Abrechnungen auf dem tatsächlichen Verbrauch oder auf den Ablesewerten von Heizkosten-
verteilern beruhen, muss der Gebäudeeigentümer den Nutzern für Abrechnungszeiträume, die ab dem 
1.12.2021 beginnen, zusammen mit den Abrechnungen detaillierte Informationen zukommen lassen, 
wie z. B. den Anteil der eingesetzten Energieträger, die erhobenen Steuern, Abgaben und Zölle.  
 
Ferner ist ein Vergleich des aktuellen Heizenergieverbrauchs mit dem Verbrauch des letzten Abrech-
nungszeitraums und ein Vergleich mit dem Durchschnitts-Endnutzer derselben Nutzerkategorie vorzu-
nehmen. 
 
 
16. Änderungen bei der Krankschreibung 
 
Arbeitsunfähigkeitsfeststellung per Video: Bereits seit Oktober 2020 können Ärzte mittels Video-
sprechstunde die Arbeitsunfähigkeit von Versicherten feststellen. Allerdings gilt dies bislang nur für die 
Versicherten, die in der Arztpraxis bereits bekannt sind. Zukünftig können auch Patienten per Video-
sprechstunde krankgeschrieben werden, die dem Vertragsarzt unbekannt sind. Einen entsprechenden 
Beschluss hat der Gemeinsame Bundesausschuss am 19.11.2021 gefasst. 
 
Achtung: Für in der Arztpraxis unbekannte Versicherte ist die Krankschreibung bis zu 3 Kalendertage 
möglich, für bekannte Versicherte bis zu 7 Kalendertage. 
 
Elektronische Übermittlung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung: Mit einer Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung (AU-Bescheinigung) bestätigt ein Arzt eine festgestellte Erkrankung, die den Ar-
beitnehmer am Erbringen der Arbeitsleistung hindert. Die AU-Bescheinigung muss dem Arbeitgeber i. 
d. R. spätestens am vierten Tag der AU vorliegen. Der Arbeitgeber kann die Vorlage aber auch schon 
eher verlangen.  
 
Die Übermittlung der AU-Bescheinigung an die Krankenkasse des Arbeitnehmers erfolgt seit dem 
1.10.2021 digital durch den behandelnden Arzt. Bisher informierte der Arbeitnehmer die Krankenkasse 
über die AU.  
 
Ab dem 1.7.2022 werden auch Arbeitgeber in das elektronische Verfahren einbezogen. Der Ar-
beitgeber kann die erforderlichen Daten jeweils bei Vorliegen einer Berechtigung elektronisch bei der 
Krankenkasse abrufen, welche daraufhin die relevanten Arbeitsunfähigkeitsdaten übermittelt. Fordert 
ein Arbeitgeber Meldungen über Arbeitsunfähigkeitszeiten bei einer Krankenkasse an, ist hierfür von 
ihm der Datenaustausch eAU verpflichtend einzusetzen. Ab dem 1.7.2022 erhält ein arbeitsunfähig er-
krankter Patient also nur noch ein Papierexemplar für die persönlichen Unterlagen. 



 
 
17. Neuregelungen beim Statusfeststellungsverfahren zum 1.4.2022 
 
Mit dem Statusfeststellungsverfahren in der Sozialversicherung können sich die Beteiligten eines Auf-
tragsverhältnisses frühzeitig Klarheit über den Erwerbsstatus verschaffen. Zuständig für die Durchfüh-
rung des Statusfeststellungsverfahrens ist die Clearingstelle bei der Deutschen Rentenversicherung 
Bund. Mit diesem Verfahren können die Beteiligten eines Auftragsverhältnisses rechtlich verbindlich 
feststellen lassen, ob eine versicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt. 
 
Das Feststellungsverfahren wird durch die folgenden Reformbausteine weiterentwickelt: 
 Die Einführung einer Prognoseentscheidung ermöglicht die Feststellung des Erwerbsstatus schon vor 

der Aufnahme der Tätigkeit und damit frühzeitiger als bisher. 
 Anstelle der Versicherungspflicht wird künftig der Erwerbsstatus festgestellt. 
 Es wird eine Gruppenfeststellung für gleiche Vertragsverhältnisse ermöglicht. 
 Zukünftig können bestimmte Dreieckskonstellationen geprüft werden. 
 Im Widerspruchsverfahren ist eine mündliche Anhörung möglich. 
 
Antragsformulare zur Einleitung eines Statusfeststellungsverfahrens sind auf den Internetseiten der 
Deutschen Rentenversicherung Bund (www.deutsche-rentenversicherung.de - Suchbegriff: Formularpa-
ket Statusfeststellung) aufrufbar. 
 
Bitte beachten Sie! Für bestimmte Personengruppen ist das Statusfeststellungsverfahren zwingend 
durchzuführen. Handelt es sich bei angemeldeten Beschäftigten um den Ehegatten, Lebenspartner oder 
Abkömmling des Arbeitgebers oder um einen geschäftsführenden GmbH-Gesellschafter, hat die Ein-
zugsstelle einen Antrag auf Feststellung des Erwerbsstatus zu stellen. 
 
 
18. Verwahrentgelt auf Girokonten 
 
In den letzten Jahren sind die Zinsen für Bankguthaben immer weiter gesunken und liegen teilweise bei 
0 %. Vor diesem Hintergrund stellen einige Banken ihren Kunden sog. Verwahrentgelte für Einlagen in 
Rechnung. 
 
Mehrere Landgerichte kamen in ihren Urteilen jedoch zu der Entscheidung, dass die Verwahrentgelte 
für Tagesgeld- und Girokonten den Kunden unangemessen benachteiligen und daher unzulässig sind. 
Das Landgericht Düsseldorf hat am 22.12.2021 in einem Fall entschieden, in dem eine Bank 0,5 % pro 
Jahr auf Einlagen über 10.000 € berechnete. In dem vom Landgericht Berlin am 28.10.2021 entschiede-
nen Fall berechnete eine Bank 0,5 % pro Jahr auf Einlagen über 25.000 € bei Girokonten und über 
50.000 € bei Tagesgeldkonten. 
 
Die beiden Urteile sind nicht rechtskräftig. Es bleibt abzuwarten, wie höhere Instanzen die Erhebung 
von Verwahrentgelten beurteilen. 
 
 
19. Keine Kontoführungsentgelte für Bausparverträge 
 
Bausparkassen dürfen für die Kontoführung auch in der Ansparphase kein Entgelt verlangen, entschie-
den die Richter des Oberlandesgerichts Celle (OLG) in ihrem Urteil vom 17.11.2021. In dem Fall hatte 
eine Bausparkasse in ihren allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge (Bausparbedingungen) eine 
Entgeltklausel vorgegeben, nach der für jedes Konto ein „Jahresentgelt“ von 12 € zu zahlen war.  
 
Die Richter führten aus, dass es dem gesetzlichen Leitbild eines Bausparvertrages widerspricht, ein 
Entgelt für die Kontoführung in der Ansparphase zu verlangen. In dieser Phase ist der Bausparkunde der 
Darlehensgeber, der nach der gesetzlichen Regelung kein Entgelt für die Hingabe des Darlehens schul-
det. Zudem verwaltet die Bausparkasse die Bausparkonten im eigenen Interesse, weil sie die Einzahlun-



gen sämtlicher Bausparer geordnet entgegennehmen und erfassen muss. Der Bausparkunde erhält durch 
diese Leistungen der Bausparkasse schließlich ebenso wenig wie die Gesamtheit aller Bausparer einen 
besonderen Vorteil, sondern nur das, was nach den vertraglichen Vereinbarungen und gesetzlichen Best-
immungen ohnehin erwartet werden darf. 
 
Das OLG hat die Revision gegen diese Entscheidung zugelassen, da eine höchstrichterliche Klärung 
betreffend die Ansparphase bislang noch aussteht. 
 
 
20. Auszahlung von Corona-Gutscheinen seit 1.1.2022 
 
Die Bundesregierung hatte im vergangenen Jahr aufgrund der Coronakrise beschlossen, dass Veranstal-
ter Gutscheine ausstellen können, anstatt die Ticketpreise zurückzuzahlen. Dieses gilt für abgesagte 
Veranstaltungen (z. B. Konzerte, Festivals, Theatervorstellungen, Lesungen, Filmvorführungen oder 
Sportwettkämpfe), wenn die Karten/Tickets vor dem 8.3.2020 erworben wurden. Ebenfalls dazu zählen 
Eintrittskarten für Museen, Freizeitparks, Schwimmbäder sowie Abos für Sportstudios oder Dauerkarten 
für Stadien. 
 
Seit dem 1.1.2022 kann die Auszahlung des Betrages verlangt werden. Innerhalb von 3 Jahren verjähren 
die Rückzahlungsansprüche aus abgesagten Veranstaltungen. Ansprüche aus Veranstaltungen, die in 
2020 wegen des Corona-Virus abgesagt wurden, können also bis zum 31.12.2023 und Ansprüche aus in 
2021 abgesagten Veranstaltungen bis zum 31.12.2024 geltend gemacht werden. 
 
 
21. Betriebsschließungsversicherung nach Aufnahme des Corona-Virus in das  

Infektionsschutzgesetz 
 
Bereits am 1.7.2021 hatte das Oberlandesgericht Celle (OLG) entschieden, dass solche Versicherungen 
keinen Schutz bieten, wenn Betriebsschließungen nur im Zusammenhang mit abschließend aufgezählten 
Krankheitserregern versichert sind, das Corona-Virus in dieser Aufzählung aber nicht enthalten ist.  
 
Was gilt aber, wenn die Versicherungsbedingungen selbst keine solche ausdrückliche Aufzählung ent-
halten? Sind sie so formuliert, dass Versicherungsschutz gewährt wird, „wenn die zuständige Behörde 
aufgrund einer im Infektionsgesetz namentlich genannten Krankheit (...) den versicherten Betrieb (...) 
ganz oder teilweise schließt, so liegt hierin nach Auffassung der OLG-Richter eine sog. dynamische 
Verweisung. Es sind dann alle behördlichen Betriebsschließungen versichert, die zum Schutz vor denje-
nigen Krankheiten oder Krankheitserregern erfolgen, die zum Zeitpunkt der Anordnung im Infektions-
gesetz ausdrücklich genannt sind. 
 
In dem zu entscheidenden Fall betrieb die Versicherungsnehmerin ein Hotel in Hameln. Aufgrund der 
Corona-Pandemie wurden Übernachtungen zu touristischen Zwecken einmal durch eine sog. Allge-
meinverfügung des Landkreises vom 18.3.2020 und zum anderen durch eine Verordnung des Landes 
Niedersachsen vom 30.10.2020 untersagt. 
 
Im Hinblick auf die erste Betriebsunterbrechung hatte das Hotel keinen Anspruch, da zum Zeitpunkt der 
Verfügung weder COVID-19 als Krankheit noch SARS-CoV bzw. SARS-CoV-2 als Krankheitserreger 
im Infektionsschutzgesetz aufgeführt waren. Im Hinblick auf die zweite Betriebsunterbrechung stellten 
die Richter demgegenüber den Anspruch auf Versicherungsschutz dem Grunde nach fest. 
 
Die Richter des Oberlandesgerichts in Rostock kamen am 14.12.2021 ebenfalls zu der Entscheidung, 
dass der Versicherungsfall einer Betriebsschließungsversicherung – die auf das Infektionsschutzgesetz 
Bezug nimmt – nur für die dort abschließend aufgeführten Krankheiten und Krankheitserreger eintritt. 
 
Alle Urteile sind nicht rechtskräftig und die Revision zum Bundesgerichtshof ist eröffnet. 
 
 



22. Mietzahlungspflicht bei corona-bedingter Geschäftsschließung 
 
Der Bundesgerichtshof hat am 12.1.2022 entschieden, dass im Fall einer Geschäftsschließung, die auf-
grund einer hoheitlichen Maßnahme zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erfolgt, grundsätzlich ein 
Anspruch des Mieters von gewerblich genutzten Räumen auf Anpassung der Miete wegen Störung der 
Geschäftsgrundlage in Betracht kommt. Die vertragsschließenden Parteien erwarten, dass sich die 
grundlegenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen eines Vertrags nicht 
ändern und die Sozialexistenz nicht erschüttert wird. 
 
In dem entschiedenen Fall wurde diese Erwartung der Parteien dadurch schwerwiegend gestört, dass die 
Mieterin aufgrund der zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erlassenen Allgemeinverfügungen ihr 
Geschäftslokal in der Zeit vom 19.3.2020 bis einschließlich 19.4.2020 schließen musste. 
 
Bitte beachten Sie! Die Richter betonten jedoch, dass dies nicht bedeutet, dass der Mieter stets eine 
Anpassung der Miete für den Zeitraum der Schließung verlangen kann. Ob dem Mieter ein Festhalten an 
dem unveränderten Vertrag unzumutbar ist, bedarf einer umfassenden Abwägung, bei der sämtliche 
Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind. Pauschal kann nicht von einer Störung der Ge-
schäftsgrundlage ausgegangen werden, sodass jeder Fall einzeln betrachtet und beurteilt werden muss. 
 
 
23. WEG – Recht auf Verwalter mit Sachkundenachweis 
 
Am 26.11.2021 hat der Bundesrat einer Regierungsverordnung zugestimmt, die die Prüfung zum zertifi-
zierten Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) regelt. Rechtsgrundlage für die Verord-
nung ist die von Bundestag und Bundesrat im Oktober 2020 beschlossene Reform des WEG, die seit 
Dezember 2021 gilt. 
 
Sie gibt allen Wohnungseigentümern ab dem 1.12.2022 den Anspruch auf Bestellung eines zertifizierten 
Verwalters. Dieser muss vor einer Industrie- und Handelskammer durch eine Prüfung nachgewiesen 
haben, dass er über die notwendigen rechtlichen, kaufmännischen und technischen Voraussetzungen 
verfügt. Wer bereits am 1.1.2020 Verwalter einer Wohnungseigentümergemeinschaft war, gilt noch bis 
zum 1.6.2024 als zertifizierter Verwalter. 
 
Im Rahmen der Verordnung bereiten die Industrie- und Handelskammern zurzeit die Prüfungen vor. 
Geplant ist der Beginn der Prüfungen ab dem 2. Halbjahr 2022. 
 
Keinen Einfluss hat eine Zertifizierung bzw. fehlende Zertifizierung auf die Gewerbe-erlaubnis nach der 
Gewerbeordnung. Weder für die Erteilung der Erlaubnis noch für deren Erhalt ist die Zertifizierung 
erforderlich. 
 
 
24. Keine Architektenvergütung für nicht genehmigungsfähige Planung 
 
Ein Architekt, der sich zur Erstellung einer Genehmigungsplanung verpflichtet, schuldet dem Auftrag-
geber gegenüber grundsätzlich eine dauerhaft genehmigungsfähige Planung. Zwar können die Parteien 
eines Architektenvertrags im Rahmen der Privatautonomie vereinbaren, dass und in welchen Punkten 
der Auftraggeber das Risiko übernimmt, dass die vom Architekten zu erstellende Planung nicht geneh-
migungsfähig ist. Von einer solchen Vereinbarung kann jedoch nur in Ausnahmefällen ausgegangen 
werden, etwa wenn sich der Bauherr bewusst über die Vorschriften des öffentlichen Baurechts hinweg-
setzen oder diese bis an die Grenze des Möglichen „ausreizen“ will. 
 
Ist die Planung des Architekten nicht dauerhaft genehmigungsfähig, ist das Architektenwerk mangel-
haft, unabhängig davon, ob er den Mangel zu vertreten hat. Soweit die Genehmigungsfähigkeit der Pla-
nung durch Nachbesserung erreicht werden kann, steht dem Architekten zwar das Recht zu, seine Pla-
nung nachzubessern. Der Auftraggeber ist aber nicht verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Planung 
nachträglich in der Weise zu ändern, dass die geänderte Planung dauerhaft genehmigungsfähig ist. 



 
 
25. Bindung des Mieters an einen vom Vermieter bereitgestellten 
 Kabelanschluss 
 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 18.11.2021 entschiedenen Fall waren bei einem Vermieter 
die meisten Mietwohnungen an ein Kabelfernsehnetz angeschlossen, über das Fernseh- und Hörfunk-
programme übertragen wurden. Ferner konnten auch andere Dienste wie Telefonate und Internet genutzt 
werden. Das Entgelt, das der Vermieter für die Versorgung der Wohnungen mit Fernseh- und Hörfunk-
programmen über das Kabelnetz zahlte, legte er nach den Mietverträgen als Betriebskosten auf die Mie-
ter um. Für die Mieter bestand keine Möglichkeit, während der Dauer des Mietverhältnisses die Versor-
gung ihrer Wohnungen mit Fernseh- und Hörfunksignalen zu kündigen. 
 
Der BGH hat dazu entschieden, dass in Mietverträgen über Wohnraum vereinbart werden darf, dass der 
Mieter für die gesamte Dauer des Mietverhältnisses an einen vom Vermieter zur Verfügung gestellten 
kostenpflichtigen Breitbandkabelanschluss gebunden ist. Nach der seit dem 1.12.2021 geltenden Neure-
gelung im Telekommunikationsgesetz können Verbraucher zwar die Inanspruchnahme von Telekom-
munikationsdiensten im Rahmen eines Mietverhältnisses nach 24 Monaten beenden. Diese Neuregelung 
ist nach der Übergangsvorschrift aber erst ab dem 1.7.2024 anwendbar, wenn die Gegenleistung aus-
schließlich als Betriebskosten abgerechnet wird. 
 
 
26. Urlaubsberechnung bei Kurzarbeit 
 
Fallen aufgrund von Kurzarbeit einzelne Arbeitstage vollständig aus, ist dies bei der Berechnung des 
Jahresurlaubs zu berücksichtigen. Zu dieser Entscheidung kam das Bundesarbeitsgericht am 30.11.2021. 
 
In dem entschiedenen Fall war eine Arbeitnehmerin an 3 Tagen wöchentlich als Verkaufshilfe beschäf-
tigt. Bei einer Sechstagewoche hätte ihr nach dem Arbeitsvertrag ein jährlicher Erholungsurlaub von 28 
Werktagen zugestanden. Dies entsprach bei einer vereinbarten Dreitagewoche einem Urlaubsanspruch 
von 14 Arbeitstagen. 
 
Aufgrund Arbeitsausfalls durch die Corona-Pandemie führte der Arbeitgeber Kurzarbeit ein. Dazu tra-
fen die Parteien Kurzarbeitsvereinbarungen, auf deren Grundlage die Arbeitnehmerin u. a. in den Mona-
ten April, Mai und Oktober 2020 vollständig von der Arbeitspflicht befreit war und in den Monaten 
November und Dezember 2020 insgesamt nur an 5 Tagen arbeitete. Aus Anlass der kurzarbeitsbeding-
ten Arbeitsausfälle nahm der Arbeitgeber eine Neuberechnung des Urlaubs vor. Er bezifferte den Jah-
resurlaub für das Jahr 2020 auf 11,5 Arbeitstage. 
 
Der kurzarbeitsbedingte Ausfall ganzer Arbeitstage rechtfertigt eine unterjährige Neuberechnung des 
Urlaubsanspruchs. Aufgrund einzelvertraglich vereinbarter Kurzarbeit sind ausgefallene Arbeitstage 
weder nach nationalem Recht noch nach Unionsrecht Zeiten mit Arbeitspflicht gleichzustellen. Der 
Urlaubsanspruch aus dem Kalenderjahr 2020 übersteigt deshalb nicht die vom Arbeitgeber berechneten 
11,5 Arbeitstage. 
 
 
27. Kein gesetzlicher Mindestlohn für Pflichtpraktikum 
 
Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum absolvieren, das nach einer hochschulrechtlichen Bestimmung 
Zulassungsvoraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist, haben keinen Anspruch auf den gesetz-
lichen Mindestlohn. Zu dieser Entscheidung kamen die Richter des Bundesarbeitsgerichts in ihrem Ur-
teil vom 19.1.2022. 
 
Der Ausschluss von Ansprüchen auf den gesetzlichen Mindestlohn umfasst nicht nur obligatorische 
Praktika während des Studiums, sondern auch solche, die in Studienordnungen als Voraussetzung zur 
Aufnahme eines bestimmten Studiums verpflichtend vorgeschrieben sind. Dem steht nicht entgegen, 



dass – wie im entschiedenen Fall – die Studienordnung von einer privaten staatlich anerkannten Univer-
sität erlassen wurde. 
 
 
28. Pausenzeiten mit Einsatzbereitschaft sind Arbeitszeit 
 
Eine europäische Richtlinie definiert den Begriff „Arbeitszeit“ als „jede Zeitspanne, während der ein 
Arbeitnehmer … arbeitet, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht und seine Tätigkeit ausübt oder Aufga-
ben wahrnimmt. Der Begriff „Ruhezeit“ wird als jede Zeitspanne außerhalb der Arbeitszeit definiert. 
 
So hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) zum einen in Bezug auf Bereitschaftszeiten an Arbeitsplät-
zen, die sich nicht in der Wohnung des Arbeitnehmers befanden, festgestellt, dass es für das Vorliegen 
der charakteristischen Merkmale des Begriffs „Arbeitszeit“ entscheidend ist, dass der Arbeitnehmer 
persönlich an dem vom Arbeitgeber bestimmten Ort anwesend sein und ihm zur Verfügung stehen 
muss, um gegebenenfalls sofort seine Leistungen erbringen zu können. 
 
In dem vom EuGH am 9.9.2021 entschiedenen Fall verlangte ein Arbeitgeber von einem Betriebsfeuer-
wehrmann, dass dieser während der beiden 30-minütigen Pausen, die ihm während seines Schichtdiens-
tes zustanden, erreichbar und binnen 2 Minuten einsatzbereit sein musste. 
 
Die EuGH-Richter kamen zu der Entscheidung, dass es sich um Arbeitszeit handelt. Es ergibt sich aus 
einer Gesamtwürdigung der relevanten Umstände, dass die dem Arbeitnehmer während dieser Ruhepau-
se auferlegten Einschränkungen von solcher Art sind, dass sie objektiv gesehen ganz erheblich seine 
Möglichkeit beschränken, die Zeit, in der seine beruflichen Leistungen nicht in Anspruch genommen 
werden, frei zu gestalten und sie seinen eigenen Interessen zu widmen. 
 
 
 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 % 
 1.7.2014 – 31.12.2014 =- 0,73 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2022: Januar = 111,5 
2021: Dezember = 111,1; November = 110,5; Oktober = 110,7; 
September = 110,1; August = 110,1; Juli = 110,1; Juni = 109,1;  
Mai = 108,7; April = 108,2; März 107,5; Februar = 107,0 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


